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Das Zusammenspiel  der  Aufsicht 
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I. Einleitung 
Der  Jubilar praktiziert bekanntlich als Advokat und als baselstädtischer Notar. 
Er  übte das Amt  des  Präses  der  Notariatskammer Basel-Stadt aus, zurzeit ist er 
Vorsitzender  des  Ehrengerichts  der  Notariatskammer.  Er  ist auch ein ausgewie-
sener Kenner  des  Anwaltsrechtes.1  Der  Schreibende war Präses  der  Advokaten-
kammer Basel und ist zurzeit Ersatzmitglied  der  baselstädtischen Aufsichts-
kommission über  die  Anwältinnen und Anwälte.  Es  liegt daher nahe,  in  diesem 
Beitrag  die  Schnittstellen zwischen  der  Aufsicht gemäss dem Bundesgesetz über 
die  Freizügigkeit  der  Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) und  der 
Aufsicht gemäss kantonaler Notariatsgesetzgebung bezüglich Personen,  die, 
beide Berufe praktizieren, näher zu beleuchten. Dass das Schwergewicht dieses 
Beitrages eher bei  der  Aufsicht gemäss BGFA liegt, ergibt sich aus dem Hirfter-
grund  des  Schreibenden. 

Rechtlich sind  die  beiden Berufe völlig unterschiedlich ausgestaltet. Notarin-
nen und Notare üben eine hoheitliche Funktion aus,  die  anwaltliche Tätigkeit ist 

1 S. DANIEL  SТAЕНЕLIN,  in:  Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 4.Aufl., Zürich  2024,  §  30. 
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